
Flexible ambulante Hilfen

Die ambulanten Hilfen zur Erziehung der 
KARAWANE - Kinder- und Jugendhilfe sind 
ein für den Einzelfall entwickeltes Kinder- und 
Jugendhilfeangebot mit dem Schwerpunkt für 
Kinder, Jugendliche und Familien mit Migrations-
und Fluchtgeschichte. Wir realisieren eine 
individuelle bedarfsorientierte Hilfe. Die Begleitung 
zielt auf eine akute und/oder längerfristige 
Problemlösung, setzt auf die Stärkung vor-
handener Ressourcen und bindet das Lebens-
umfeld der Kinder/Jugendlichen/Familien mit ein. 
Im Vordergrund stehen die Förderung der 
Entwicklung junger Menschen und die Integration 
in die Gesellschaft durch individuelle Förderungs-
angebote und Leistungen in ihren unterschiedli-
chen Lebenssituationen.

Rechtsgrundlagen: § 27 SGB VIII ff., i.V.m. § 30 
SGB VIII, § 31 SGB VIII, § 35 SGB VIII, § 35a 
SGB VIII, § 41 SGB VIII

Träger / Kontakt
KARAWANE

Kinder- und Jugendhilfe GmbH
Schwesterstr. 64
42285 Wuppertal

Ansprechpartner / Erziehungsleitung
Frau Vanessa Hofyani

Mob.: +49(0) 176 8312 9496
E-Mail: vanessa.hofyani@karawane-kiju.de

Geschäftsführer / Pädagogische Leitung
Herr Dr. phil. Kessete Awet

Mob.: +49(0) 152 341 91 202
Tel.:   +49(0) 202 27 09 63 39
Fax:  +49(0) 202 27 26 92 70

E-Mail: awet@karawane-kiju.de
Homepage: www.karawane-kiju.de

“Um ein Kind aufzuziehen,
braucht es ein ganzes Dorf.

(Afrikanisches Sprichwort)



Wohngruppe Haus Selam

Bei der interkulturellen Regel-Wohngruppe Haus 
Selam (Haspeler Str. 2, 42285 Wuppertal) handelt 
es sich um ein stationäres Angebot der Hilfen zur 
Erziehung für neun männliche Jugendliche ab 14 
Jahren mit dem Schwerpunkt unterschiedlicher 
kultureller Hintergründe. 
Im Haus Selam leben u. a. Jugendliche mit 
Fluchtgeschichte, die zum Teil auf ihrem 
bisherigen Lebensweg traumatische Erfahrungen 
gemacht haben. 
Die Wohngruppe bietet Erfahrungsräume der 
Geborgenheit, Sicherheit, Vertrauen, Respekt vor 
dem Anderssein, Wertesystem, Klarheit, Struktur 
und Perspektiven. Die Jugendlichen erhalten in der 
Wohngruppe eine individuelle altersentsprechende 
Förderung, die ihnen die Möglichkeit eines 
zukünftigen selbstbestimmten Lebens gibt.

Rechtsgrundlagen: § 27 SGB VIII ff., i.V.m. § 34 
SGB VIII, § 42 SGB VIII, § 41 SGB VIII und ggf. § 
35a SGB VIII

Trainingswohnen

Das Trainingswohnen dient der Begleitung junger 
Menschen ab 16 Jahren (m/w/d) im Rahmen der 
Phase der Verselbstständigung. Das Angebot des 
Trainingswohnens dient der Strukturierung des 
Alltages der jungen Menschen. Hauptaugenmerk 
sind:
• (Wieder-) Herstellung oder Verbesserung der 
   Beziehungsfähigkeit
• Förderung der eigenen Ressourcen, Entwicklung 
  einer Kritik- und Konfliktlösungsfähigkeit
• Förderung von Verantwortungsbewusstsein zum 
  Aufbau eines Selbstwertgefühles
• Vertrauen und Aufbau von Krisenbewältigungs
  strategien und Netzwerk
Die jungen Menschen leben in einer durch den 
Träger angemieteten Wohnung (in der Regel in 
Einzelwohnungen, derzeit überwiegend in Wup-
pertal und Duisburg und werden durch vereinbarte 
Betreuungskontakte unterstützt.

Rechtsgrundlagen: § 27 SGB VIII ff., i.V.m. § 34 
SGB VIII, § 41 SGB VIII und ggf. § 35a SGB VIII

Betreuungsstellen

Die Betreuungsstellen der KARAWANE – Kinder-
und Jugendhilfe sind familienanaloge Hilfesettings, 
in der Regel mit ein bis zwei Plätzen für Kinder 
und Jugendliche zwischen null und 18 bzw. 21 
Jahren. Die Angebotsform richtet sich an Kinder 
und Jugendliche, die aufgrund unterschiedlicher 
Problemlagen in ihrer Herkunftsfamilie nicht mehr 
bleiben können und für die ein familienanaloges 
Betreuungssetting geeignet ist.

Die Unterbringung der Kinder/Jugendlichen erfolgt 
bewusst in einem familienanalogen System, das 
neben der biologischen Familie ein zweites Fa-
miliensystem, eine soziale Familie, für die Kinder/
Jugendlichen schafft.

Rechtsgrundlagen: § 27 ff., i.V.m. § 34 SGB VIII 
und ggf. § 41 SGB VIII und § 35a SGB VIII, nä-
heres findet sich im Profil/Konzept der jeweiligen 
Betreuungsstelle


